
  



 

Sofern einer Ortsgruppe keine Wertmarken mehr vorliegen, kann ohne Wertmarken 

gemeldet werden. Allerdings muss die Meldung auch vom Vorstand unterschrieben 

sein. Die Gebühren werden dann per Lastschrift von der Ortsgruppe eingezogen und 

die Ortsgruppe erhält per E-Mail eine Rechnung über die Gebühren. 


